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Verbundende Wehrbeschwerdeverfahren 
Hier: Oberstleutnant  
BVerwG 1 WB 5.22 und 1 W-VR 3.22  
wg. Aufnahme COVID-19 Impfung  
in Basisimpfschema der Bundeswehr  
Unser Az.: 235/2022 

03.06.2022

 

Ärztliche Meldung von Impfnebenwirkungen 

Ergänzungen zum Schriftsatz des Bundesverteidigungsministeriums  

vom 22.5.2022 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,  

Das Bundesverteidigungsministerium wird gebeten, die Allgemeine Regelung 

(AR) „Vollzug des Infektionsschutzgesetzes“ A1-844/0-4001 zu überprüfen. Unter 

dieser Nummer ist der Meldeweg für Verdachtsfälle von Impfkomplikationen nicht 

zu finden. Es finden sich hier nur Anweisungen bezüglich Isolationsmaßnahmen 

bei Quarantäne. Möglicherweise handelt es sich um einen Tippfehler, es wird 

daher um kurzfristige Klärung dieses Aspekts gebeten, da keine der auf Seite 7 

des Schreibens vom 22.5.2022 genannten Regelungen oder Links bezüglich der 

Bundeswehr gefunden werden konnten, auch nicht die Umsetzung der Weisungs-

lage im BW-Wiki unter der Domain:  

https://wiki.bundeswehr.org/display/MeldewesenIfSG/Meldewesen+IfSG 
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Eine Überprüfung der behaupteten fachlichen Anweisung des Kommandos Sani-

tätsdienst zur ärztlichen Meldung von Impfnebenwirkungen ist daher derzeit nicht 

möglich. Es wird daher bestritten, dass es eine ordnungsgemäße Weisung gibt.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Beate Bahner  
fachanwält in für medizinrecht 
mediatorin im gesundheitswesen 
 
 


